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Der Ranchladen der Familie Lang aus Neckarzimmern ist donnerstags neben der Kaffeebar auf 
dem Wochenmarkt in Neckarelz präsent. Anlässlich des Wochenmarkts am 02.05.2019 wurde 
seitens der Familie Lang ein Infoblatt verteilt,  in dem aus deren Sicht der Sachverhalt wegen der 
Nichtteilnahme am Wochenmarkt am Donnerstag vor Ostern dargestellt wurde. Hierbei erfolgten 
Schuldzuweisungen an andere Beschicker des Neckarelzer Wochenmarktes und an zuständige 
Mitarbeiter der Verwaltung. Hintergrund hierzu war, dass sich die Markttage bei der Familie Lang 
in der Karwoche aufgrund des Feiertages am Karfreitag verschoben haben, so dass diese bereits 
am Mittwoch vor Ostern ihre Waren in Neckarelz feilbieten wollten. Unter Fristsetzung und der An-
drohung einer einstweiligen Anordnung, welche dann in der Folge beim Verwaltungsgericht Karls-
ruhe auch beantragt wurde,  wurde schließlich der Forderung Nachdruck verliehen. Dem Antrag 
der Familie Lang konnte nach nochmaliger Prüfung dennoch nicht stattgegeben werden. Für die 
Verwaltung war es nicht nachvollziehbar, weshalb die Teilnahme am Wochenmarkt in Neckarelz 
donnerstags vor Ostern nicht möglich ist, wenn in einer anderen Gemeinde der Markt freitags auf-
grund des Feiertags nicht stattfinden kann. Eine Marktverlegung erfolgt analog der Regelung beim 
Mosbacher Wochenmarkt jedenfalls nur dann, wenn der Markttag selbst auf einen Feiertag fällt. 
Dies war jedoch in Neckarelz gerade nicht der Fall. Auch kann nicht den individuellen Interessen 
einzelner Marktbeschicker auf Verschiebung deren Präsenz auf andere Werktage entsprochen 
werden. Dies würde dem Sinn und Zweck eines festgesetzten Wochenmarktes zuwider laufen, für 
dessen Durchführung Regelungen in der Wochenmarktsatzung getroffen werden. Letztlich wurde 
die Auffassung der Verwaltung auch durch das Verwaltungsgericht bestätigt und der einstweilige 
Antrag der Familie Lang abgelehnt. 
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